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Henry George, der bedeutende Bodenreform-Theoretiker, wurde verschiedent-
lich als der letzte große klassische Ökonom bezeichnet. Das Hauptwerk von
Henry George war über Dekaden hinweg eines der am meisten gelesenen
Bücher. Die auf den Arbeiten von Henry George beruhende Denkschule wird
auch "Geoklassik" genannt.

Ausgangspunkt seiner Untersuchungen war die Fragestellung, warum gerade
in den sich entwickelnden Industriegesellschaften trotz eines enormen An-
stiegs der Produktivität die Armut überhandnahm. Henry George nahm dabei
in vielerlei Hinsicht die Ideen der französischen Physiokraten wieder auf,
ging allerdings gedanklich weit über diese hinaus. Er betrachtete – ähnlich
wie die Physiokraten – Boden (incl. Natur) und Arbeit als die originären, und
Kapital lediglich als einen abgeleiteten Produktionsfaktor. Damit steht das
Werk von Henry George der neoklassischen Lehre diametral entgegen, welche
die bis heute weitgehend "bodenlose" Wirtschaftswissenschaft prägt. Ob-
wohl Henry George zwar das Privateigentum an Grund und Boden grundsätz-
lich ablehnte, wollte er es aus politisch-pragmatischen Gründen nicht ab-
schaffen. Stattdessen sollte es über die Wegsteuerung der Bodenerträge "ent-
kernt" werden.

Zwar ist in Deutschland das Werk von Henry George weitgehend in Verges-
senheit geraten, doch hat es v.a. in den angelsächsischen Ländern einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus beinhaltet insbesondere die
ökonomische Verfassung der asiatischen "Tigerstaaten" geoklassische Elemen-
te. Allen voran zu nennen sind Hong Kong und Singapur, die ihre Staats-
finanzen zu einem großen Teil aus der Abschöpfung der Erträge und Werte
des vornehmlich in staatlichem Eigentum liegenden Bodens bestreiten und
im Gegenzug die konventionellen Steuern minimiert haben. So konnten sich
diese Standorte innerhalb weniger Jahrzehnte von unbedeutenden Ansied-
lungen zu Weltzentren von Handel und Finanzen entwickeln.

Diese Ausgabe von "Fortschritt und Armut" macht das Hauptwerk von Henry
George nach vielen Jahrzehnten erneut in deutscher Sprache zugänglich.
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Sogar Begriffe wie „Marktwirtschaft“ oder „Wett-
bewerb“ sind ihm fremd. Eine Beschränkung der
gesetzgeberischen Möglichkeiten erfährt der
deutsche Gesetzgeber hierbei allerdings durch
das Recht der Europäischen Union (EU), welches
seinerseits aber keine eindeutige Festlegung
vornimmt, denn nach Art. 3 Abs. 3 EUV wird nur
auf eine „soziale Marktwirtschaft“ hingewirkt;
Art. 119 f. AEUV verpflichtet die Mitgliedstaaten
zudem zur Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik
am „Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb“. Art. 120 AEUV fügt dieser
Verpflichtung noch hinzu, dass hierbei ein „effi-
zienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird“,
wobei es sich hier um einen bislang weitgehend
ungeklärten Aussagesatz handelt. Trotz dieser
Beschränkungen bleibt die deutsche Wirtschafts-
politik grundsätzlich eine nationale Kompetenz.
Sie ist lediglich gemäß Art. 121 Abs. 1 AEUV als
„Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu
betrachten“, welche im Rat koordiniert wird. Ko-
ordination ist hierbei aber nicht Rechtsetzung.

Eine weitergehende unionale Verpflichtung
stellen indes noch die „Grundfreiheiten“ dar, 
allen voran die Warenverkehrs-, Dienstleistungs-
und Kapitalverkehrsfreiheit (vgl. Art. 26 ff.
AEUV), die sich in einem Binnenmarkt verwirk-
lichen sollen. Hierdurch und durch die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes, wel-
cher diese Grundfreiheiten sehr weitgehend be-
urteilt, wird die nationale Wirtschaftspolitik vor-
moderiert. Allerdings sind auch bei den Grund-
freiheiten Beschränkungen im Inland möglich,
wenn sie nicht unmittelbar diskriminierend und
unverhältnismäßig sind. Außerdem können Re-

Auf Grundlage einer Darstellung des wirtschafts-
politischen Rahmens Deutschlands sowie der Grund-
sätze wirtschaftspolitischer Ausrichtung werden im
Folgenden beispielhaft Themen für die Wirtschafts-
politik Deutschlands zu der Einkommensverteilung
und Besteuerung, der Bodenpolitik, der Außen-
handelspolitik und der europäischen Geldpolitik be-
sprochen. Bei den Betrachtungen stehen die Prin-
zipien der Marktlichkeit, des Wettbewerbs und des
Sozialen im Vordergrund.

1 Wirtschaftspolitischer Rahmen 
Deutschlands 

Allgemeine Wirtschaftspolitik befasst sich de-
finitionsgemäß mit der grundsätzlichen Systema-
tik wirtschaftspolitischer Handlungen weitge-
hend ohne konkreten Bezug auf bestimmte öko-
nomische Ziele oder Gegebenheiten. Sie bezeich-
net daher allgemein wirtschaftspolitische Aktivi-
täten staatlicher Instanzen.

Die Wirtschaftspolitik Deutschlands vollzieht
sich im verfassungsrechtlichen Rahmen, der die-
ser einerseits einen sehr weiten gesetzgeberi-
schen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum
eröffnet und andererseits ihre Ausrichtung nicht
durch genaue Vorgaben bestimmt; das Bundes-
verfassungsgericht nennt dies in ständiger Recht-
sprechung die „wirtschaftspolitische Neutralität
des Grundgesetzes“. 1

Im Grundgesetz ist lediglich „das Recht der
Wirtschaft“ als gesetzgeberische Kompetenz im
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung nach
Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG normiert. Eine weiterge-
hende Festlegung kennt das Grundgesetz nicht.

Die Wirtschaftspolitik Deutschlands 
zwischen Markt, Wettbewerb und
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geln für Inländer strenger oder anders getroffen
werden als für EU-Ausländer. Die sogenannte
„Inländerdiskriminierung“ lässt das Unionsrecht
zu: Beispielhaft sei hier das „Bayerische Rein-
heitsgebot für Bier“ genannt, welches in Deutsch-
land für im Inland ansässige Brauer gilt; der
nicht-deutsche Brauer aus der EU kann aller-
dings mithilfe der Warenverkehrsfreiheit auch
anders eingebrautes „Bier“ unter diesem Namen
in Deutschland anbieten.

Das Grundgesetz gibt dem deutschen Gesetz-
geber im Rahmen seiner Tätigkeit nur einige
grundrechtliche Schranken vor, etwa die Eigen-
tumsgewährleistung nach Art. 14 Abs. 1 GG, die
wiederum nur gesetzlich bestimmtes Eigentum
schützt und durch Art.14 Abs.2 und 3 sowie Art.
15 GG, soweit ein gesetzgeberischer Wille be-
stünde, teilweise überwunden werden könnte.
Soweit aber Eigentum gesetzlich geschützt wird,
ergibt sich dadurch zwingend auch eine gewisse
Marktlichkeit, denn letztlich kann das, was auf
einem Markt geschieht, auch als „Eigentums-
schicksal“ 2 beschrieben werden. 

Daneben folgt aus dem Grundrecht der allge-
meinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1
GG und der Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1
GG auch eine durch den Gesetzgeber zu gestal-
tende Vertragsfreiheit. Daraus ergibt sich im
Grundsatz ein grundrechtlicher Vorrang der Pri-
vatheit der Lebensverhältnisse. Jedoch ist dabei
zu bedenken, dass alle „Freiheiten“ des Grundge-
setzes immer auch sozialgebunden sind (Art. 20
Abs. 1 GG) und dass im Falle der Wirtschafts-
politik diese Freiheit auch gleichzeitig eine
„dienende Freiheit“ 3 darstellt. Schon an dieser
Stelle wird augenfällig, dass sich die aktuelle
Wirtschaftspolitik Deutschlands in ihrer Ausrich-
tung verengt hat und teilweise ihre Möglichkei-
ten nicht zu nutzen vermag. 

2 Wirtschaftspolitische Ausrichtung

Grundsätzlich kann die Wirtschaftspolitik aus-
gerichtet werden an (a.) der Idee des Konsens,
(b.) (ökonomischen) Theorien oder (c.) Ideolo-
gien.

a. In Staaten, in denen das politische Mei-
nungsspektrum (fast) vollständig durch politi-
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sche Parteien kanalisiert und die Gesetzgebung
durch diese gelenkt wird (Parteienstaat), kann
die Wirtschaftspolitik in der Praxis nicht an der
Idee des Konsenses ausgerichtet werden. Denn
es fehlt fast immer sowohl an den Vorausset-
zungen eines politischen Diskurses (etwa der
Unvoreingenommenheit, der Sachverständigkeit
oder der Appellfreiheit) als auch am Willen,
einen Diskurs als Voraussetzung des Konsenses
überhaupt führen zu wollen.

Häufig prägt nicht „der zwanglose Zwang des
besseren Arguments“ 4 unsere politische Debat-
tenkultur, falls der Begriff Kultur hier überhaupt
angemessen ist, sondern die parteipolitische
Fraktionierung, zuallermeist mit Fraktionszwang.
Die Aufhebung des Fraktionszwangs aufgrund der
Erklärung einer Abstimmung zur Gewissensent-
scheidung zeigt zwar manchmal, dass Argumen-
tieren den Parlamenten nicht wesensfremd ist,
allerdings kommen diese Fälle sehr selten vor.
Normalerweise werden in den Parlamenten par-
teiliche Debatten geführt, die von vornherein
einer freien Argumentation nicht zugänglich ge-
macht werden, da parteiliche Parlamentsmit-
glieder wegen ihrer politischer Bindungen in
ihren Diskussionen zumeist nicht unvoreinge-
nommen sind. 

b. Auch eine Ausrichtung der Wirtschaftspo-
litik an (ökonomischen) Theorien im Sinne von
abstrakten wirtschaftswissenschaftlichen Model-
len, die wirtschaftliches Handeln zu erklären
versuchen, wird in der Regel in Deutschland
nicht vorgenommen. Für seine Tauglichkeit zur
wirtschaftspolitischen Ausrichtung muss ein the-
oretisches Modell zur Bewältigung der sich stän-
dig verändernden wirtschaftlichen Lebensverhält-
nisse nicht endgültig, sondern falsifizierbar sein,
denn Popper folgend wird Erkenntnis grundsätz-
lich durch menschlichen Irrtum begründet. Da-
her müssen ökonomische Theorien bzw. die dar-
aus abgeleiteten Handlungsgrundsätze des Ge-
setzgebers regelmäßig an den Stand der Erkennt-
nis angepasst oder diese zur Anpassung unter
Umständen sogar ersetzt werden.  

Zwar werden in Deutschland bisweilen ökono-
mische Theorien (wie etwa solchen des Keyne-
sianismus oder von Adam Smith) wirtschaftspoli-
tisch verfolgt. Jedoch werden diese (wiederum
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rangig und nicht mehr bloß dienend. Die Tätig-
keit des Staates ist auf wenige Bereiche, etwa
Sicherheit und Verteidigung, zu beschränken;
ansonsten sind Liberalisierung, Deregulierung
und Privatisierung Kern neoliberaler Politik. Des-
halb gehören dazu freier Kapitalverkehr (insbe-
sondere für Investitionen), Freihandel, eine weit-
gehende Reduzierung oder Abschaffung von staat-
licher Regulierung sowie der Vorrang der Eigen-
verantwortung des Menschen. Hayek folgend
stellt sich auch die Frage nach Gerechtigkeit
nicht mehr, wenn der Staat eine wirtschaftliche
Ordnung zur Vollziehung der wirtschaftlichen
Lebenssachverhalte schafft, denn das Markter-
gebnis sei per se gerecht, wenn die Regeln ein-
gehalten würden. 

Infolgedessen reduziert sich die Wirtschafts-
politik auf die wirtschaftenden Einheiten, die
Unternehmen, denn aufgrund der starken Stel-
lung des Privateigentums im Neoliberalismus
sind es nicht die am Unternehmen wirtschaftlich
Interessierten und vom Unternehmen Betrof-
fenen wie z.B. Angestellte und Lieferanten (so-
genannte „Stake-Holder“), die (mit-)betrachtet
werden, sondern im Wesentlichen nur die Eigen-
tümer (wie beispielsweise Aktionäre). Sozialpo-
litische Aufgaben werden weitgehend an den
Markt delegiert und unterstehen damit der Will-
kür privater Akteure. Friedman zufolge liegt die
soziale Verantwortung der Unternehmen darin,
ihren Gewinn zu vergrößern. Die dem zugrunde-
liegende Annahme von Trickle-Down-Effekten
kann in Frage gestellt werden; zumal selbst Papst
Franziskus in seinem „Evangelii Gaudi“ solche
Effekte in Zweifel zieht, denn seine Schlussfol-
gerung lautet, dass „diese Wirtschaft tötet!“ 5.

Bisweilen drängt sich auch Soros‘ Begriff des
Marktfundamentalismus auf. Demnach glauben
Marktfundamentalisten, „dass Märkte ein Gleich-
gewicht anstreben und dass dem Allgemeinwohl
am besten gedient ist, wenn man den Teilneh-
mern erlaubt, ihre Eigeninteressen zu verfolgen.“
Er führt weiter aus: „Der Marktfundamentalismus
ist inzwischen so mächtig, dass alle politischen
Kräfte, die sich ihm zu widersetzen wagen, kur-
zerhand als sentimental, unlogisch oder naiv
gebrandmarkt werden.“ 6

parteipolitisch) selektiert und nur bei Bedarf
herangezogen und zur Geltung gebracht. Das hat
zum Teil aber auch seine Ursachen in der wirt-
schaftswissenschaftlichen Lehre: Zwar lernt jeder
Student den Nebensatz bei Adam Smith von der
„unsichtbaren Hand des Marktes“, aber Smiths
Warnungen vor der Gemeinwohlferne der Unter-
nehmer, seine staatswissenschaftlichen Ausfüh-
rungen (beispielsweise zu Steuerthemen) blei-
ben in der Regel unbeachtet. Ebenso finden sich
nicht nur in den Schriften von Marx, sondern
auch von Smith sehr kritische Stellen zur For-
mation von großen unternehmerischen Einheiten
als Aktiengesellschaften. In der Wirklichkeit sind
diese Aussagen nicht Gegenstand der Debatten,
sie stören sie eher.

Ähnlich verhält es sich mit Keynes: Zwar kann
man ihm durchaus Wirkung in der Wirklichkeit
zuschreiben (man denke etwa an den New Deal
Roosevelts), allerdings werden seine Ausführun-
gen zur Staatstätigkeit oder Steuern derzeit po-
litisch nicht diskutiert. Dies liegt im Wesent-
lichen an zwei anderen Ökonomen, aus deren
Theorien mittlerweile eine Ideologie geworden
ist: Hayek und Friedman. Jedoch wird häufig
nicht einmal Friedman zu Ende gelesen, denn
selbst seine Theorien weisen sozialpolitische
Elemente auf, wie etwa die negative Einkom-
menssteuer für einkommensschwache Schichten.

c. Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik folgt
seit einigen Jahren anstatt (ökonomischer) The-
orien häufig einer Ideologie. Während eine
Theorie jederzeit falsifizierbar sein muss, also im
Falle der Entwicklung einer besseren Theorie mo-
difiziert bzw. ausgetauscht wird, haben Ideolo-
gien einen überhöhten Geltungsanspruch, welcher
sich der Kritik weitestgehend entzieht. Auch der
Neoliberalismus ist zunächst eine (volkswirt-
schaftliche) Theorie, die allerdings zu einer
Ideologie verkommen ist bzw. überhöht wurde,
weil deren Anhänger keine anderen Modelle zur
Lebensbewältigung wie eine „gemischte Wirt-
schaftsverfassung“ (beispielsweise Marktwirt-
schaft neben Leistungsverwaltung) zulassen.

Neoliberalismus ist der Sache nach zunächst
ein Modell einer kapitalistischen Marktwirt-
schaft, die das Modell des politischen Liberalis-
mus umkehrt: Die Wirtschaftsfreiheiten sind vor-
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zu verteilen sei und bei jedem Bürger folglich
etwas mehr ankomme. Trotzdem wird das Leis-
tungseinkommen (verkürzt: das Ergebnis von Ar-
beit) kalt-progressiv besteuert, während leis-
tungsloses Eigentum, deutlich geringer besteuert
wird. Erst jüngst hat das Bundesverfassungsge-
richt wieder auf die daraus folgenden Ungleich-
heiten der geringen Besteuerung von Unterneh-
menserbschaften hingewiesen.8

Das Argument zur Begründung einer geringen
Besteuerung von leistungslosem Einkommen oder
Vermögen, denn der Erblasser habe sein Einkom-
men oder Vermögen bereits zu Lebzeiten ver-
steuert, verkennt die Tatsache, dass bei der Be-
steuerung des Zuflusses von Zahlungen beim
Steuerpflichtigen angesetzt wird. Außerdem ist
es unserem Steuersystem immanent, dass der-
selbe Vermögenswert (wie z.B. ein Euro) wieder-
holt besteuert wird, wenn ein neuer steuerlicher
Leistungstatbestand verwirklicht wird; Zahlungs-
ströme werden im Wirtschaftskreislauf ungeach-
tet ihrer Herkunft, aber abhängig von ihrer Rich-
tung (hin zu einem Steuerpflichtigen) immer
wieder besteuert (z.B. werden auch haushalts-
nahe Dienstleistungen aus versteuertem Einkom-
men besteuert, sind aber nur teilweise absetz-
bar).   

Dabei kann die Unternehmensnachfolge durch
eine besondere Rechtsformwahl auch geregelt
werden, ohne dass der Verkauf oder eine Liqui-
dation des Unternehmens erforderlich ist. Insbe-
sondere die Übertragung eines Unternehmens
auf eine Stiftung als Unternehmensträger stellt
unter bestimmten Voraussetzungen einen zuläs-
sigen Weg dar, Erbschaftssteuer zu vermeiden.
Allerdings „erben“ die Nachfahren dann besten-
falls einen Sitz in den Stiftungsorganen und er-
halten zu versteuerndes Einkommen aus den Ge-
winnen der Stiftung.

Das nicht hinreichend besteuerte Erbe ist
auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten
höchst fragwürdig, weil es die Funktionsbedin-
gungen des Marktes verzerrt. Denn zum einen ist
der Markteintritt für den Beschenkten oder Er-
ben ungleich einfacher, weil für die Anfangsin-
vestitionen Eigenkapital vorhanden und auch für
die Aufnahme von Fremdkapital Kapital zur Be-
leihung zur Verfügung steht. Zum anderen ist

Stiglitz hat diesen Begriff in seiner Rede an-
lässlich der Verleihung des „Nobelpreises“ (ge-
nauer: „Preis für Wirtschaftswissenschaften der
Schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred
Nobel“) ebenfalls aufgegriffen und ausgeführt:
Fundamentalistisch seien Vorstellungen, wonach
„die Märkte sich selbst regulieren, Ressourcen
effizient verteilen und den Interessen der Öf-
fentlichkeit dienen“. Diese Ansichten seien eine
interessengeleitete politische Doktrin, die sich
nicht mit ökonomischen Erkenntnissen begrün-
den lasse, mithin ideologisch sei.7

3 Ausgewählte Beispiele für die 
Wirtschaftspolitik Deutschlands

Auf Grundlage von Darstellungen zum wirt-
schaftspolitischen Rahmen und der darauf basie-
renden Orientierung der Politik – insbesondere
zu Markt, Wettbewerb und Sozialpolitik – werden
nun ausgewählte Themen mit besonderer Bedeu-
tung für die volkswirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands diskutiert.

3.1 Einkommensverteilung und 
Besteuerung

Auch wenn man der These Hayeks folgt, wo-
nach sich Gerechtigkeitsfragen nicht mehr stel-
len, wenn die Moral systematisch im Markt und
seiner Ordnung verortet wird, lassen sich damit
jedoch keine sozialpolitischen Fragen beantwor-
ten, die sich auf leistungsloses Einkommen oder
Eigentum beziehen, das weder marktlich noch
wettbewerblich zufließt (wie insbesondere durch
Schenkung oder Erbschaft). Während das markt-
lich erzielte Einkommen grundsätzlich auf per-
sönlicher Leistung beruht (Leistungseinkommen),
ist die Schenkung oder das Erbe ein leistungs-
loses Einkommen, das regelmäßig auf früherem
Einkommen des Schenkers oder Erblassers beruht
und dem Beschenkten oder Erben meist per Zu-
fall der Geburt zufließt. 

Eines der Ziele der vielfach schlagworthaft als
deutsches Leitmodell bezeichneten „Sozialen
Marktwirtschaft“ war nach Ludwig Erhard: der
„Eigentumsbürger“. Erhard ging davon aus, dass
vermittels Wirtschaftswachstums ein Mehrwert
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Bodenrichtwert als Bemessungsgrundlage stellt
eine Rückkopplung zur marktlichen Nachfrage
nach dem besteuerten Grundstück sicher: Bei 
einem hohen Bodenrichtwert ist die Nachfrage
nach dem Grundstück hoch (beispielsweise we-
gen seiner zentralen Lage oder seiner Bebau-
barkeit), weshalb unterstellt werden kann, dass
der Eigentümer eine verhältnismäßig hohe Steu-
er bei entsprechender Nutzung leisten kann.
Falls der Eigentümer nicht (ausreichend) nutzen
kann oder will, stellt die Steuer einen Anreiz zum
Verkauf des Grundstücks an jemanden dar, der
das Grundstück gewinnbringend nutzen kann.

Zudem könnte zur Steuerung der Bodennut-
zung im Rahmen von landwirtschaftlicher Nut-
zung eine solche Bodensteuer auch nutzungs-
und ertragsabhängig ausgestaltet werden, indem
beispielsweise steuerlich zwischen biologischer,
konventioneller und intensiver Landwirtschaft
unterschieden wird. Ferner sollte es politisch
diskutiert werden, ob zur Förderung von selbst
genutztem Eigentum ein negativer Hebesatz
möglich sein sollte. Derzeit ist es noch nicht
einmal üblich, dass Kommunen aus sozialen
Gründen einen Hebesatz von Null erheben.

Wieder anknüpfend an die steuerliche Diffe-
renzierung zwischen leistungsbezogenem und leis-
tungslosem Einkommen ist es schwer verständ-
lich, dass Grundstückseigentümer stark davon
profitieren können, wenn ihnen der Staat Infra-
strukturleistungen (z.B. den Bau eines Bahn-
hofs nahe ihrem Grundeigentum) für oftmals im-
mense Haushaltsmittel finanziert, die bei ihnen
ohne eigene Leistung zu Erhöhung der Mietein-
nahmen und des Immobilienwerts führen. 

Durch öffentliche Maßnahmen veranlasste Wert-
steigerungen (inklusive der Schaffung von Bau-
(erwartungs)land) können durch Abgaben wie
Beiträge und Steuern (teilweise) abgeschöpft
werden. Zur Schonung der Liquidität des Eigen-
tümers kann die Kostenbeteiligung auch nicht
auf einmal erfolgen, sondern sie kann z.B. auch
durch eine über einen längeren Zeitraum erhöhte
Grund- bzw. Bodensteuer erfolgen. Um der Um-
gehungsgefahr durch Verkäufe unter Wert vorzu-
beugen, kann auch der Käufer beispielsweise
über eine erhöhte Grunderwerbsteuer herange-
zogen werden.  

auch sein (Armuts-)Risiko geringer, weil er im
Verlustfalle nur einen Teil seines Vermögens bzw.
sein leistungsloses Vermögen verliert, wohinge-
gen der Vermögenslose mit Haus und Hof haften
muss. 

Demzufolge ist die Kapitalakkumulation für
den bereits Besitzenden einfacher.  Die einfach-
ste Weise, Geld zu machen, besteht darin, be-
reits welches zu besitzen. Deshalb haben sich
Vermögen und Einkommen über die Zeit – wie
bereits häufig wissenschaftlich beschrieben9 –
immer ungleicher entwickelt. Dies bleibt nicht
ohne Folgen für die Kinder nachkommender Ge-
nerationen, deren (finanzieller) Erfolg abhängig
ist von ihrer sozialen Herkunft.

3.2 Bodenpolitik und 
Eigentumsordnung

In einem Rechtsstaat und einer Demokratie
obliegt es dem Staat, die Ordnung zu schaffen,
in der sich die Marktprozesse vollziehen, selbst
wenn man davon ausgeht, dass der Markt per se
gerechte Ergebnisse erzielt, denn die Ordnung
ist eine notwendige Funktionsvoraussetzung des
Marktes. Der Staat hat bei der Schaffung seiner
Marktordnung gemeinwohlorientiert zu handeln,
also Regelungen auch unter sozialen Gesichts-
punkten zu treffen. Das gilt insbesondere auch
bei der Regelung der Bodenordnung, wozu er
insbesondere auf eigentumsrechtliche und steu-
errechtliche Instrumente zurückgreifen kann. 

Grundeigentümer werden derzeit mit Grund-
steuer belastet. Die Grundsteuer ist umlagefähig
und belastet daher grundsätzlich nicht nur die
Vermieter, sondern auch die Mieter. Die Grund-
steuer knüpft an den Grad der Bebauung an,
weshalb Eigentümer eines unbebauten Grund-
stücks, die ein Grundstück zur Spekulation auf
Bodenwertsteigerungen liegen lassen, steuerlich
weniger belastet werden als Eigentümer, die ein
Grundstück baulich (intensiv) nutzen. 

Solche Fehlanreize ließen sich im Rahmen von
baulichen Nutzungen durch eine Boden(wert)-
steuer unter Wegfall der Gebäudekomponente (d.
h. der Ausgestaltung der Grundsteuer ohne Be-
rücksichtigung der baulichen Nutzung allein auf
Grundlage der Bodenrichtwerte10) verhindern. Der
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Das Sozialprinzip gebietet es bei der Wertab-
schöpfung von durch öffentliche Maßnahmen
veranlassten Wertsteigerungen, der Grund- bzw.
Bodensteuer und der Grunderwerbsteuer, dass
familiär genutztes Wohneigentum durch Aus-
nahmetatbestände oder (großzügige) Freigren-
zen weniger belastet wird, da „kleines Eigentum
in Bürgerhand“ 11 gefördert und nicht steuerlich
belastet werden soll. Das selbst geschaffene
Wohneigentum ist der Sache nach Leistungs-
eigentum, da es wesentlich auf eigener Arbeit
beruht, anders kann es sich unter Umständen bei
besonders großem Wohneigentum verhalten. Ge-
nerell sollte der Gesetzgeber bei den gesetzlichen
Ausnahmen und Freigrenzen zwischen leistungs-
bezogenem und leistungslosem Eigentum oder
Einkommen unterscheiden.

Ferner ist die grunderwerbsteuerliche Ungleich-
behandlung von unmittelbaren Grundstückser-
werben durch natürliche Personen (Asset Deal)
und mittelbaren Erwerben durch Erwerb von bis
zu 94,9 Prozent der Anteile an der Gesellschaft,
die die zu erwerbenden Grundstücke hält (Share
Deal), kaum zu rechtfertigen. Über Share-Deal-
Konstruktionen kann die Grunderwerbsteuer voll-
ständig vermieden werden. Für den „kleinen“ Ei-
gentumsbürger hingegen ist der Einsatz dieser
Konstruktion nicht praktikabel. 

Auch die Eigentumsordnung ermöglicht juris-
tischen Personen vorteilhafte Konstruktionen, die
für natürliche Personen nicht in Frage kommen.
Beispielsweise können die Eigentumsverhältnisse
bei Grundstücken für Behörden und Nachbarn in-
transparent gestaltet werden, insbesondere wenn
eine juristische Person aus dem Ausland Eigen-
tümer wird und sich dessen Sitz und Gesell-
schafterverhältnisse nicht durch öffentliche Re-
gister nachvollziehen lassen. Wohin das Bauamt
oder das Denkmalschutzamt Bescheide übersen-
den soll, ist dann oft unklar. Die Grundbuchord-
nung sollte für diese Fälle Informationspflichten
und scharfe Sanktionen für deren Verletzung vor-
sehen.

Ferner gibt es auch auf kommunaler Ebene ge-
eignete bodenpolitische Instrumente, um sozial-
politische Zwecke zu fördern und um sicherzu-
stellen, dass Wertsteigerungen durch öffentliche
Maßnahmen langfristig der Gemeinschaft zu-

gutekommen. Beispielsweise sollte es wieder
vermehrt einkommensschwachen Familien durch
kommunalen Wohnungsbau ermöglicht werden,
in Ballungsräumen zu niedrigen Mieten zu woh-
nen. Aber nicht nur durch kommunalen Woh-
nungsbau kommen durch öffentliche Maßnahmen
verursachte Wertsteigerungen der öffentlichen
Hand zugute, sondern auch durch den Einsatz
von kommunalen Erbbaurechten werden private
Bauprojekte ermöglicht, obwohl das Grundstücks-
eigentum langfristig in öffentlicher Hand ver-
bleibt. Ein gutes bodenpolitisches Mittel wäre
eine Verknüpfung von kommunalem Wohnungs-
bau und kommunalen Erbbaurechten, denn nicht
jeder wird sich ein eigenes Haus mit Garten leis-
ten können. Erbbaurechte sorgen zudem dafür,
dass weniger auf Wertsteigerungen von Grund-
stücken spekuliert werden kann, weil Veräuße-
rung und Handel mit dem Erbbaurecht ohne Zu-
stimmung des Eigentümers nur eingeschränkt
möglich ist.

Überdies könnte „kleines Eigentum in Bürger-
hand“ auch durch sog. Einheimischenmodelle
gefördert werden, wonach in der Regel in Ge-
meinden mit hohen Bodenpreisen neues Bauland
geschaffen wird, um es bedürftigen Einheimi-
schen, die sich sonst Wohneigentum in der
Heimat nicht leisten könnten, unter Marktwert
zu verkaufen. Rechtlich sind solche Modelle in-
des nur schwer umzusetzen, denn dadurch könn-
ten EU-Ausländer in europarechtlich unzulässiger
Weise diskriminiert werden, denn EU-Ausländer
hätten keine Möglichkeit, ein Grundstück so
preiswert zu erhalten wie inländische Nachkom-
men aus alteingesessenen Familien vor Ort.

3.3 Außenhandel und 
Leistungsbilanzüberschüsse

Außenwirtschaftlich können dauerhafte Leis-
tungsbilanzungleichgewichte – insbesondere für
die volkswirtschaftliche Kapitalakkumulation in-
nerhalb einer Währungsunion – problematisch
sein; zumal diese von den privaten Wirtschafts-
akteuren einer Volkswirtschaft häufig nur durch
Lohnanpassungen mit (erheblichem) Einfluss auf
die Binnennachfrage und die Gewinne von Unter-
nehmern behoben werden können. Wirtschafts-
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infrastruktur verbessern, wenn die Mauteinnah-
men in diese Infrastruktur investiert werden
würden, wie es in der Schweiz geschieht.

Innerhalb einer Währungsunion ist als beson-
dere Problematik bei Leistungsbilanzungleich-
gewichten zu bedenken, dass dauerhafte Export-
überschüsse von bestimmten Volkswirtschaften
dazu führen, dass sich die anderen Volkswirt-
schaften zunehmend bei diesen Volkswirtschaf-
ten verschulden, weil sie die eigenen Preise,
ohne nominale Einnahmenverluste hinnehmen
zu müssen, nicht durch Abwertungen senken
können. Soll trotzdem die Kapitalbilanz ausge-
glichen bleiben, müssen die Überschussländer in
den betreffenden Volkswirtschaften investieren.
Aufgrund des dadurch möglicherweise stattfin-
denden Ausverkaufs der Vermögenswerte der De-
fizitländer drohen langfristig – im Falle des Auf-
schwungs in den Defizitländern – die zukünftigen
Gewinne (bei Investitionen in das Eigenkapital
als Dividenden) an die (vormaligen) Überschuss-
länder abzufließen; wodurch die volkswirtschafts-
übergreifende Vermögensverteilung perpetuiert
würde.

Jedoch ist fraglich, ob eine solche Betrach-
tungsweise im Kontext der EWU den faktischen
Gegebenheiten noch ausreichend gerecht wird,
da mittlerweile aus vielen „deutschen“ Export-
produkten durch den europäischen Binnenmarkt
längst „europäische“ Produkte geworden sind.
Audi baut beispielsweise Motoren in Ungarn und
viele Volkswagen oder Porsche fahren mit Bo-
dengruppen aus der Slowakei. Die volkswirt-
schaftlichen Wechselwirkungen bei einer die
Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands redu-
zierenden Wirtschaftspolitik könnten auch die
zuliefernden Länder und damit den gesamten
Binnenmarkt gefährden.

Innerhalb eines (fiskalpolitischen) Bundes-
staats wie Deutschland werden die Ungleichge-
wichte zwischen den Gliedstaaten durch einen
Länderfinanzausgleich moderiert, indem die wirt-
schaftlich stärkeren Bundesländer Mittel an die
schwächeren Länder zahlen. Es sei daran erinnert,
dass Bayern vor längerer Zeit ein Nehmerland war
und es sich bei Bremen genau umgekehrt ver-
hielt. Im Kontext der EWU wird jedoch ein un-
mittelbarer Länderfinanzausgleich derzeit von

politisch wird bei Leistungsbilanzüberschüssen
oft nicht eingegriffen, weil sie ein Ergebnis von
marktlichen Prozessen darstellten und deshalb
gerechtfertigt seien. 

Dabei hat der Gesetzgeber wirksame Instru-
mente, um zumindest mittelbar Einfluss auf die
Leistungsbilanz nehmen zu können: Beispiels-
weise betrifft eine Mehrwertsteuererhöhung die
Exportwirtschaft nicht, da bei Ausfuhren in das
Ausland keine Mehrwertsteuer erhoben bzw. die-
se erstattet wird. Dagegen betrifft sie die Im-
porte, weil die Mehrwertsteuer bei der Zollabfer-
tigung als Einfuhrumsatzsteuer die Importe ver-
teuert. 

Auch die jüngst von US-Präsident Trump ge-
forderten Strafzölle auf deutsche Importe in die
Vereinigten Staaten könnten sich als wirksames
Mittel erweisen, das Außenhandelsungleichge-
wicht zwischen Deutschland und den Vereinigten
Staaten zu verringern; wobei sich gewisse Frik-
tionen dadurch ergeben dürften, dass die Ver-
einigten Staaten über Jahrzehnte auf Grundlage
einer neoliberalen Ideologie versucht haben,
einen möglichst liberalen Freihandel weltweit
durchzusetzen.

Als weiterer Ansatzpunkt, der derzeit nicht 
im Fokus der politischen Diskussion steht, seien
nach Krugmans Außenhandelstheorie die Trans-
portpreise genannt. Warenströme würden sich
global verändern, wenn z.B. die Umweltver-
schmutzung des Schiffsverkehrs eingepreist (in-
ternalisiert) würde, indem kein Schweröl mehr,
sondern nur noch Diesel oder Gas als Treibstoff
erlaubt wären. Dies wäre auch ohne Verstoß
gegen die Regeln der Welthandelsorganisation
möglich, wenn etwa die europäischen und nord-
amerikanischen Häfen nur noch Schiffe einfah-
ren lassen, welche diesen Kriterien genügen. 

Entsprechende Veränderungen der Transport-
preise beeinflussen unmittelbar den Warenpreis,
wodurch lokale Produktionen einen komparativen
Kostenvorteil hätten. In diesem Kontext sei die
Schweizer lastabhängige Schwerverkehrsabgabe
erwähnt: Auch in Deutschland würden viele lo-
kale Produzenten gestärkt, wenn die Transport-
preise durch eine solche Abgabe innerhalb
Deutschlands verteuert würden. Zudem könnte
Deutschland seine weithin schwache Schienen-



27Wolfgang Freitag und Max Danzmann: Die Wirtschaftspolitik Deutschlands ...

Zeitschrift für Sozialökonomie 198-199/2018

angemahnt. Verteilungsrelevante Entscheidungen
der Zentralbank sollten generell der parlamenta-
rischen Kontrolle unterworfen werden.

Wenn verteilungsrelevante Zentralbank-Be-
schlüsse vom Parlament demokratisch legitimiert
werden, könnte sie anstatt von Maßnahmen zur
Stabilisierung privater Finanzwirtschaft (wie das
ESZB etwa durch den Erwerb von privaten Unter-
nehmensanleihen) unter Umständen auch sozial-
politische Maßnahmen finanzieren. Beispielsweise
könnten Anleihen sozialer Unternehmen erwor-
ben werden oder finanzielle Mittel für den sozia-
len Wohnungsbau geschaffen werden. Auf diese
Weise könnten Maßnahmen, die vornehmlich
größere Vermögen bewahren, verteilungsmäßig
(zum Teil) ausgeglichen werden.

Sozialpolitisch relevant sind auch die Zins-
senkungen der EZB, die den Einlagezins als eine
Liquiditätsgebühr ins Negative abgesenkt und im
Langfristbereich das Zinsniveau auf nahe null
gebracht hat, weil das hohe Liquiditätsniveau
mit kreditfinanziertem Wachstum und vor allem
mit hohen Steigerungen der Immobilienpreise
verbunden ist. Kreditnehmer mit guter Eigen-
kapitalausstattung und beleihbaren Vermögens-
werten haben den leichtesten Zugang zu den
Niedrigzinskrediten und partizipieren daher über-
proportional von dem durch die EZB-Politik indu-
zierten Wachstum. 

Vorerst ist aber nicht mit einer grundsätzli-
chen Änderung der Niedrigzinspolitik der EZB zu
rechnen, da die grundsätzlichen Fehler in der
Struktur der Währungsunion bisher nicht beho-
ben wurden. Bei der aktuellen Geld- und Finanz-
stabilitätspolitik der EZB ist auch nicht mit frei-
wirtschaftlichen Reformelementen oder Ein-
schränkungen der privaten Giralgeldschöpfung zu
rechnen. Wahrscheinlicher ist dagegen, dass die
ESZB und andere Zentralbanken auf die vermehr-
te Privatgeldschöpfung insbesondere durch auf
Blockchain-Anwendungen basierende Initial Coin
Offerings (ICO) reagieren wird.

4 Fazit

Die Ausrichtung der aktuellen Wirtschafts-
politik wird häufig nicht mehr am Prinzip der
dienenden Freiheit, sondern umgekehrt an dem

der deutschen Politik kategorisch ausgeschlos-
sen. Außerdem bedürfte ein solcher Ausgleichs-
mechanismus wegen der gem. Art. 79 Abs. 3 GG
i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG unveränderlichen Prinzi-
pien des Grundgesetzes zur Legitimierung wohl
einer Volksabstimmung.

3.4 Europäische Geldpolitik

Geldpolitische Instrumente gehören zu den
wichtigsten Instrumenten für die Entwicklung
einer Volkswirtschaft. In der Eurozone ist es da-
her problematisch, dass die Wirtschaftspolitik –
inklusive der Instrumente zur Nachfragesteue-
rung sowie der Fiskalpolitik mit allen steuerpo-
litischen Instrumenten – weiterhin national und
die Geldpolitik als Sonderbereich der Wirtschafts-
politik supranational verantwortet wird. Wegen
des gemeinsamen Währungsraums können ein-
zelne Staaten auf Leistungsbilanzdefizite und
Kostendruck nicht mehr durch Abwertungen ihrer
Währung reagieren, um die Preise für ihre Waren
und Dienstleistungen zu verringern.

Durch die Währungsunion sind aber nicht nur
die Abwertungsmöglichkeiten von den National-
staaten aufgegeben worden, sondern auch die In-
strumente der Zentralbank zur Stabilisierung des
Fiskus und der Finanzwirtschaft, die wegen der
unbegrenzten Verlusttragfähigkeit und der unbe-
grenzten Geldschöpfungsmöglichkeit der Zentral-
bank die einzigen (grundsätzlich) unerschöpfli-
chen Stabilisierungsquellen darstellen. Durch die
faktische Macht des ESZB über die Geldschöpfung
und die eigenen Bilanzen hat sich das inner-
staatliche Kompetenzgefüge weg von der Legis-
lative hin zur (europäischen) Exekutive verscho-
ben. 

Die Zentralbank entscheidet – unter Berufung
auf ihre Unabhängigkeit faktisch von der Kon-
trolle anderer staatlicher Stellen abgeschottet –
ohne hinreichende demokratische Legitimation
über verteilungsrelevante Fragen, mithin über
Grundzüge der (Finanz-)Wirtschaftsordnung, ohne
dass der Gesetzgeber Vorgaben gemacht hat. Das
ist auf nationaler Ebene problematisch und in
der Währungsunion noch problematischer. Das
Bundesverfassungsgericht hat daher schon mehr-
fach die Demokratiedefizite der EZB-Maßnahmen
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der herrschenden Freiheit, der sich das Gemein-
wesen unterzuordnen hat, vorgenommen. Die
deutsche Wirtschaftspolitik sollte und eine nicht-
ideologische und an falsifizierbaren Theorien aus-
gerichtete Politik würde leistungsloses Einkom-
men stärker und Leistungseinkommen schwächer
besteuern, grundsteuerliche Fehlanreize zur Bo-
denspekulation beseitigen, durch öffentliche
Maßnahmen veranlasste Bodenwertsteigerung ver-
mehrt abschöpfen, durch Umweltabgaben Trans-
portpreise beeinflussen und  verteilungsrelevante
Entscheidungen der Zentralbank der parlamenta-
rischen Kontrolle unterwerfen.

Anmerkungen

01 Zur „wirtschaftspolitischen Neutralität“ schon BVerfGE 4,7 (18); 
es gibt eben „keine unmittelbare Festlegung und Gewährleis-
tung einer bestimmten Wirtschaftsordnung“, BVerfGE 50, 290 
(336 f.); vgl. zudem W. Strauss, Entwicklung und Problem des 
heutigen Wirtschaftsrechts, 1957, S. 19, 22; K. Doehring, Frei-
heit und Gebundenheit wirtschaftlicher Betätigung unter dem 
Grundgesetz, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik, hrsg. von der Ludwig-Erhard-Stiftung, 2/1984, 
S. 13 ff., 13; D. Merten, Sozialrecht, Sozialpolitik, HVerfR, § 20, 
S. 971 f.; H.-J. Papier, Grundgesetz und Wirtschaftsordnung, 
HVerfR, § 18, S. 799 ff., 800 f. (zu Art. 15 GG ebd., S. 807 ff.); 
siehe auch J. Isensee, Grundrechtsvoraussetzungen und Verfas-
sungserwartungen an die Grundrechtsausübung, HStR, § 115, S. 
431 ff.; K. A. Schachtschneider, Res publica res populi, S. 394 
ff.; abweichend: W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 
1952, S. 332 ff.; F. Böhm, Wirtschaftsordnung und Staatsver-
fassung, 1950, wieder abgedruckt in: F. Böhm, Freiheit und Ord-
nung in der Marktwirtschaft, 1980, S. 53 ff.; H. C. Nipperdey, 
Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, 1961.

02 Vgl. W. Leisner, Privateigentum ohne privaten Markt? (1975), 
in: ders., Eigentum. Schriften zu Eigentumsgrundrecht und Wirt-
schaftsverfassung 1970-1996, hrsg. von J. Isensee, 1996, S. 724 
(740).

03 Vgl. R. Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialisti
schen Geschichtsauffassung, 5. Aufl. 1924, S. 23.

04 „Kein Zwang außer dem des besseren Argumentes“, J. Haber-
mas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 1973, S. 148.

05 Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium des Heiligen Vaters 
Papst Franziskus an die Bischöfe et al., 2013, S. 52.

06 George Soros, Die Krise des globalen Kapitalismus (The Crisis 
of Global Capitalism), Berlin 1998.

07 Joseph E. Stieglitz, in: Project Syndicate – Das Ende des Neo-
liberalismus?, 2008.

08 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12.
09 Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, 2. Aufl. 2014.
10 Ulrich Kriese, ZfSÖ 188-189/2016, S. 53.
11 Vgl. W. Leisner, „Kleineres Eigentum“ – Grundlage der Staatsord-

nung, (1976), in: ders., Eigentum. Schriften zu Eigentumsgrund-
recht und Wirtschaftsverfassung 1970-1996, hrsg. von J. Isen-
see, 1996, S. 253 ff.

Prof. Dr. Andrew Sayer über
Bodenrenten und Zinsen

„Wenn der Boden nur einer Minderheit ge-
hört, können die Bodenbesitzer – da jeder Bo-
den braucht, um auf ihm zu leben – von allen
anderen für die Nutzung ‚ihres‘ Bodens Pacht
verlangen. Da der Boden samt aller Boden-
schätze oder anderer Reichtümer, die er birgt,
schon existiert, ist die Pacht keine Bezahlung
für die Erzeugung von etwas Nützlichem. Nur
dann, wenn der Bodeneigentümer den Boden
kultiviert oder etwas auf ihm baut, ist ein Teil
seines Einkommens verdient, nämlich der und
nur der Teil, durch den Nutzer für den Erschlie-
ßungs- und Bebauungsaufwand und die da-
durch angefallenen Produktionskosten zahlen.
Was darüber hinausgeht, ist das, was ... der
amerikanische Reformer Henry George als ‚un-
verdienten Wertzuwachs‘ bezeichnet hat. Aber
selbst dann, wenn die Bodenbesitzer Boden 
kaufen, um darauf Gebäude zu bauen, die sich
vermieten lassen, leisten die Mieter für gewöhn-
lich nicht bloß einen Beitrag zu den Produk-
tionskosten, sondern zahlen darüber hinaus eine
reine Grundrente. Michael Hudson schätzt, dass
33-35 % des amerikanischen Nationaleinkom-
mens auf ökonomische Renten entfallen. ...

Wir müssen uns näher mit Schulden und na-
mentlich mit Schuldzinsen befassen, bei denen
es sich um die zweitwichtigste Form unverdien-
ten Einkommens handelt. ... Heute, in einer
Schuldenkrise bisher unbekannten Ausmaßes, ist
es umso wichtiger, sich klar zu machen, was
Zinsen eigentlich sind. Auf Darlehen Zinsen zu
erheben – so lautet eine weit verbreitete Über-
zeugung – sei nur gerecht und schaffe auch erst
einen Anreiz, anderen Kredit zu geben. Dennoch
sind Zinsen in mancher Hinsicht nicht bloß un-
gerecht, sondern auch ökonomisch unsinnig –
und beide Probleme sind eng miteinander ver-
knüpft. ... Zinsen sind wie Mieten unverdientes,
leistungslos wachsendes Vermögenseinkommen.
... Zinseszinsen führen dazu, dass anders als bei
Mieten und Produktionserträgen das unverdiente
Einkommen der Kreditgeber durch die Zinszah-
lungen kontinuierlich wächst. Das ist untragbar
und nicht nachhaltig. ... Exponentielles Wachs-
tum ist stets krisenträchtig.“

Warum wir uns die Reichen nicht leisten können (englische
Originalausgabe „Why We Can't Afford the Rich“, 2015), 
München 2017, S. 63, 73, 77 und 79.
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